Zeitschrift: Puls : Monatsheft der Gruppen IMPULS + Ce Be eF
Herausgeber: IMPULS und Ce Be eF : Club Behinderter und lhrer Freundinnen

(Schweiz)
Band: 23 (1981)
Heft: 4: Von Herzen fur die Pro Infirmis
Artikel: Fursorgeleistungen an Invalide (FLI)
Autor: Hauser, Max
DOl: https://doi.org/10.5169/seals-156024

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 15.01.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-156024
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

.-:_ (9‘:&
{-L‘rS !J Qp ~invalide (FLI)

Jinger und frischer zu wirken war das ziel aus dieser erkenntnis heraus.
Behinderte und nichtbehinderte zusammenzubringen, miteinander, mehr
herzlichkeit und fréhlichkeit, mehr sonne fiir alle — waren die wesent-
lichen punkte, die wir gemeinsam mit werbefachleuten umzusetzen ver-
suchten. Das klima sollte freundlicher, wiarmer werden. Deshalb kam das
symbol der sonne und des herzens auf unser kartenpaktet, verschiedene
zeitungen konnten zur mitarbeit gewonnen werden — das war ein wichti-

ger schritt in die breite, fiir die aufklarung der bevilkerung ganz allgemein.

Alle diese anliegen, wiinsche, bediirfnisse werden in unserer publizitats-
kommission Pro Infirmis gesammelt, die jahrlich drei- bis viermal je einen
tag zusammentritt. Darin sind mitarbeiter der beratungsstellen, behinder-
te, mitglieder der fachverbande, der kantonalen arbeitsausschiisse (=lokale
vorstande), des vorstandes Pro Infirmis und des zentralsekretariates ver-
treten; auf die verschiedenen landesteile wird riicksicht genommen; be-
hinderte machen nicht als behinderte, sondern als fachleute mit. Dije Pub-
lizitdtskommission bearbeitet als internes gremium die von der publizitits-
abteilung in zusammenarbeit mit werbefachleuten vorgelegten konzepte
zuhanden des vorstandes, der iiber kurz- und langfristige massnahmen

den entscheid hat, weil er auch die finanzielle verantwortung fiir das ge-
samtwerk tragt — im ganzen keine einfache aufgabe, sowohl| was die
sicherung der 6ffentlichen wie der privaten mittel betrifft.

Oft werde ich gefragt: “Warum verkaufen sie nicht etwas lustigeres,
brauchbares, dauerhafteres als karten? Nun, wir haben dutzende neuer
gegenstande gepriift, vom Eau de Cologne-tiichlein bis zum kugelschreiber
und zur weltkarte; das meiste ist teurer oder komplizierter, und das wiirde
die unkosten erhéhen, bzw. das nettoergebnis verkleinern. Deshalb bleiben
wir beim bedruckten papier — auch das kann hiibsch und brauchbar sein

— aber natiirlich lasst sich iiber die geschmicker streiten . . . .

Beat Hirzel, Informationschef Pro Infirmis

Yon
‘Herzen

Die leistungen der invalidenversicherung und die erganzungsleistungen
decken nicht immer alle kosten, die einem behinderten durch seine be-
hinderung erwachsen. Der gesetzgeber hat in den fiirsorgeleistungen an
invalide (FLI) eine weitere hilfsquelle vorgesehen. Dieser im bunde_sgesetz
uber die ergéanzungsleistungen zur AHV und |1V umschriebene kredit (art.
10/11 ELG) betrégt jahrlich maximal 4 mio. franken und wird von df.-r
schweiz. vereinigung Pro Infirmis gemass den vom bundesamt fiir sozial-
versicherung genehmigten richtlinien verwaltet.

Es gibt fiirsorgeleistungen verschiedener art: Geld-, sacﬁ— unq diepsjcl?i—
stungen vorgesehen fiir einmalige ausgaben, die ohne.dlrekt invaliditats-
bedingt zu sein fiir kleine budgets schwer zu tragen sind (z.P. .zahr_?ba—
handlungen etc.) oder fiir periodische unterstiitzungen als iiberbriickungs-
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hilfe, bevor z.b. eine leistung der iv ausbezahlt werden kann. Geldleistun-
gen setzen in der regel eine leistung der invalidenversicherung voraus.
Weiter werden folgende sachleistungen finanziert: medizinische massnah-
men, die nicht von der krankenkasse libernommen werden, hilfsmittel
und die kosten fiir berufliche massnahmen (erstmalige berufsausbildung,
umschulung, weiterbildung). Als dienstleistungen gelten beitrdge an
hauspflegen und haushalthilfen.

Periodische geld- und dienstleistungen diirfen fr. 3'600.— pro fall und
jahr nicht lbersteigen. Fiir die anderen leistungsarten gibt es keine gren-
ze nach oben.

Die fiirsorgeleistungen setzen, im gegensatz zur invalidenversichierung,
eine materielle notlage voraus. Die gesuche miissen von einer beratungs-
stelle (z.b. Pro Infirmis-stelle oder einer anderen sozialberatungsstelle)

in zusammenarbeit mit dem behinderten und unter beriicksichtigung der
sozialen gesamtsituation vorbereitet werden. In allen féallen wird die fra-
ge eines allfalligen selbstbehaltes gepriift. Es besteht kein klagbarer an-
spruch fir fursorgeleistungen.

Die gesuche um FLI-leistungen bis zu einem betrag van fr. 1800.— wer-
den von den sogenannten kantonalen FLI-stellen (= Pro-Infirmis-bera-
tungsstelle)vorbereitet und an die kantonale FLI-kommission weiterge-
leitet. Diese entscheidet iiber das gesuch.

Beitrage, die fr. 1800.— iibersteigen, werden vom zentralsekretariat Pro
Infirmis zuhanden der schweizerischen FLI-kommission bearbeitet.

Das zentralsekretariat Pro Infirmis und jede Pro Infirmis-beratungsstelle
geben gerne weitere auskiinfte.

Der FLI-kredit wird seit 1966 der Pro Infirmis zur verfiigung gestellt.
(Einen dhnlichen beitrag erhalten Pro Juventute und Pro Senectute).
Anfénglich betrug er 2,5 mio. franken, heute 4 mio. franken.

Uber lange jahre hinweg wurde dieser kredit nie ganz aufgebraucht. Erst
in den letzten zwei jahren schopfte man ihn voll aus. Trotzdem wird dis-
kutiert, ob nicht eine kiirzung sinnvoll wére (sparprogramm!).

Max Hauser, Bern

36



	Fürsorgeleistungen an Invalide (FLI)

